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Private Einkommensteuer

OFD Frankfurt a.M.: Auflösung einer Kapitalgesellschaft (§ 17
Abs. 4 EStG)

Die OFD Frankfurt a.M. nimmt in ihrer Verfügung vom 12.02.2021 ausführlich zur Auflösung
einer Kapitalgesellschaft nach § 17 Abs. 4 EStG Stellung und geht dabei insbesondere auf
den Zeitpunkt der steuerlichen Berücksichtigung des Auflösungsgewinns bzw. -verlusts ein.

Gesetzliche Grundlage
Nach § 17 Abs. 4 S. 1 EStG gilt als Veräußerung i.S. des § 17 Abs. 1 EStG auch die Auflösung
einer Kapitalgesellschaft. Zu den Einkünften aus Gewerbebetrieb gehört somit auch der
Gewinn aus der Auflösung von Kapitalgesellschaften, wenn der Gesellschafter innerhalb der
letzten fünf Jahre am Kapital der Gesellschaft zu mindestens 1 % beteiligt war und er die
Beteiligung in seinem Privatvermögen hält. Entsprechendes gilt für die aus der Auflösung
einer Kapitalgesellschaft entstehenden Verluste, sofern die Verlustberücksichtigung nicht
nach § 17 Abs. 2 S. 6 EStG ausgeschlossen ist. 

Verwaltungsanweisung
Zur Auflösung einer Kapitalgesellschaft gem. § 17 Abs. 4 EStG sowie zur Berücksichtigung
eines daraus entstehenden Auflösungsgewinns oder -verlusts trifft die OFD Frankfurt a.M. in
ihrer Verfügung vom 12.02.2021 im Wesentlichen die folgenden Aussagen:

Zivilrechtliche Auflösung einer Kapitalgesellschaft

Die Entstehung eines Auflösungsgewinns oder -verlusts setzt die zivilrechtliche Auflösung
der Kapitalgesellschaft voraus (vgl. BFH-Urteil vom 03.06.1993, VIII R 81/91). 

Zeitpunkt der steuerlichen Berücksichtigung des Auflösungsgewinns bzw. -verlusts

Von dem Zeitpunkt der zivilrechtlichen Auflösung der Kapitalgesellschaft ist der Zeitpunkt
der steuerlichen Berücksichtigung des Auflösungsgewinns bzw. -verlusts zu unterscheiden.
Dieser bestimmt sich nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung, insbesondere
dem sog. Realisationsprinzip.

Die Realisation des Auflösungsgewinns bzw. -verlusts setzt neben der zivilrechtlichen
Auflösung der Gesellschaft voraus,

dass der Gesellschafter mit Zuteilungen und Rückzahlungen aus dem
Gesellschaftsvermögen nicht mehr rechnen kann (Vermögenslage auf Ebene der
Gesellschaft) und
dass feststeht, ob und in welcher Höhe noch nachträgliche Anschaffungskosten oder
sonstige im Rahmen des § 17 Abs. 2 EStG zu berücksichtigende wesentliche
Aufwendungen anfallen werden (Vermögenslage auf Ebene des Gesellschafters).

 Diese hinreichende Konkretisierung ist zu dem Zeitpunkt eingetreten, "in dem mit einer
wesentlichen Änderung des bereits feststehenden Verlustes nicht mehr zu rechnen ist" (vgl.
zuletzt BFH-Urteil vom 10.02.2009, IX B 196/08). Somit ist einerseits die Vermögenslage auf
der Ebene der Gesellschaft und andererseits die Vermögenslage auf der Ebene des
Gesellschafters entscheidend. Dies ist regelmäßig erst mit Abschluss der Liquidation der
Fall.

Insolvenzfreie Auflösung

Bei der insolvenzfreien Auflösung entsteht nach den vorstehenden Grundsätzen der
Auflösungsgewinn bzw. -verlust regelmäßig erst in dem Zeitpunkt, in dem weder mit einer
Auskehrung von Gesellschaftsvermögen an den Gesellschafter noch mit einer wesentlichen
Änderung der durch die Beteiligung veranlassten Aufwendungen wie Veräußerungskosten,
Aufgabekosten oder nachträglichen Anschaffungskosten mehr zu rechnen ist.

Ausnahmsweise kann der Zeitpunkt der steuerlichen Berücksichtigung des
Auflösungsgewinns bzw. -verlusts schon vor Abschluss der Liquidation liegen, wenn die
Kapitalgesellschaft entsprechend ihrer vorgelegten Bilanz bereits im Zeitpunkt des
Auflösungsbeschlusses vermögenslos war und deshalb mit einer wesentlichen Änderung



des Auflösungsgewinns bzw. -verlusts nicht mehr zu rechnen ist. Dies gilt allerdings nicht für
den Fall der Überschuldung einer Gesellschaft.

Auflösung bei Insolvenz

Im Fall der Durchführung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen einer Gesellschaft,
ist der Auflösungsverlust i.S.v. § 17 Abs. 4 EStG regelmäßig erst mit Beendigung des
Insolvenzverfahrens realisiert, denn erst dann steht fest, ob und in welcher Höhe der
Gesellschafter mit einer Zuteilung und Rückzahlung von Vermögen der Gesellschaft
rechnen kann (vgl. zuletzt BFH-Urteil vom 21.10.2014, VIII R 48/12). Der Zeitpunkt des
Antrags auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens ist ohne Bedeutung (vgl. BFH-Urteil vom
13.03.2018, IX R 38/16).

Maßgebliche Beteiligungsgrenze

Bei der Prüfung, ob „innerhalb der letzten fünf Jahre" eine relevante Beteiligung nach § 17
Abs. 1 S. 1 EStG bestand, richtet sich die Beteiligungsgrenze nach der im Jahr der Gewinn-
bzw. Verlustrealisierung geltenden Beteiligungsgrenze (vgl. BFH-Urteil vom 01.05.2005, VIII R
25/02). Sie ist nicht für jeden VZ nach der jeweils geltenden Beteiligungsgrenze zu
bestimmen.  
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